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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §49 Abs1;

Rechtssatz

Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ändert das Motiv für die Bezahlung einer Abfertigung nichts daran,

dass die Abfertigung an sich dem Begri6 des Entgelts zu unterstellen ist. Selbst die freiwillige Gewährung einer

Abfertigung, sei es auch nur aus Anstandsp7icht, genügt, um eine Schenkung im Rechtssinn auszuschließen und

derartige Leistungen als Entgelt zu quali:zieren. Auf die freiwillige Abfertigung tre6en somit die in § 49 Abs 1 ASVG

normierten Merkmale zu.
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